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Grund Genug? Die Strasse als bodenpolitisches Instrument ist ein fiktives Zukunftsszenario, das die Mög-
lichkeiten der Stadt Zürich in einem zunehmend privatwirtschaftlich geprägten Bodenmarkt aufzeigt. Im 
Jahr 2015 verpflichtete die 1/3-Initiative die Stadt, bis 2050 1/3 gemeinnützigen Wohnraum sicher zu stellen. 
Trotz grosser Anstrengungen der Stadt Zürich konnte der relative Anteil aufgrund der gleichzeitig sehr regen 
Bautätigkeit des privaten Sektors nicht erhöht werden. Dabei handelt es sich jedoch um ein strukturelles Pro-
blem, denn wie soll es der Stadt Zürich, die nur 17 % der bebaubaren Fläche in ihren Händen hat, möglich 
sein 33 % gemeinnützigen Wohnraum schaffen? Vor allem, wenn öffentliche Infrastrukturen wie Schulen, 
Spitäler und Kultureinrichtungen eindeutig Vorrang vor gemeinnützigem Wohnungsbau haben?

Im Jahr 2025 hat die Stadt Zürich deshalb eine Kommission gebildet, die der Stadt neue Ansätze für eine ge-
meinwohlorientierte Bodenpolitik aufzeigen soll. Das Komitee war fasziniert von den Strassen, die sich zu 
einem sehr grossen Teil in den Händen der Stadt befinden und mit einem Anteil von 26% der Siedlungsflä-
che ein grosses Potenzial für neue Wege in der Stadtentwicklung bilden. 
Der Bernhard-Jaeggi-Weg, die Pfingstweidstrasse und die Uraniastrasse sind drei Fallbeispiele, die das Po-
tenzial des Strassenraums an unterschiedlichen Orten und Massstäben aufzeigen. Die rechtliche Grundlage 
für die Nutzung des Luftraums über den Strassen ist bereits vorhanden: die Konzession. Durch eine Konzes-
sion wird der Boden für die Stadt finanziell nutzbar gemacht, da die Gebühren für die Nutzung des Bodens 
in einen Bodenfonds eingezahlt werden müssen. So wird die Straße zu einem Instrument der Bodenpolitik: 
einerseits für den unmittelbaren Ausbau gemeinnützigen Wohnungsbaus und zum anderen langfristig für 
die Ausweitung des relativen Bodenanteils durch den Erwerb neuer Grundstücke, finanziert mit Geldern aus 
dem Bodenfonds. 

Schwarz ist in der folgenden Thesis die Farbe zur bestehenden 
Faktenlage und bestehenden gesetzlichen Grundlagen. 

Braunrot ist in der folgenden Thesis die Farbe für das fiktive 
Szenario mit der Stadt als Akteurin. 
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Wie kann die Stadt Zürich weiter stadtentwicklungsfähig sein, wenn 
ihr nur 17% der als bebaubares Land ausgewiesenen 
Parzellen im Stadtgebiet gehören?

Eine Möglichkeit zur Erweiterung des städtischen Bodens ohne 
Neuerwerb liegt in der Umdeutung von Strassen zu Bauland. 

Unter Einbeziehung aller Strassenflächen als potenzielles Bauland 
beläuft sich die Summe der städtischen Parzellen und Strassen im 
Jahr 2022 insgesamt auf 38% des so neudefinierten Baulands.

Auf städtischen Flächen gemeinwohlorientierte Infrastrukturen 
und Wohnungsbauten zu realisieren, ist zentrale Aufgabe der 
Stadt, welcher sie selbst sowie gemeinwohlorientierte Bauge-
nossenschaften nachkommen. 

Im Jahr 2022 waren jedoch nur 17% der be-
baubaren Parzellen in städtischem Besitz.

Dabei handelte es sich zudem meist nicht um unmittelbar an 
einander angrenzende Parzellen, sondern um isolierte Einzella-
gen, welche das Zusammenfassen von Parzellen zu ensemble-
haft entwickelten Quartieren zusätzlich erschwerten und damit 
eine städtische Quartiersentwicklung weitgehend unmöglich 
machen.

Da die Stadt neben der Verpflichtung zur 
Realisierung gemeinnütziger Wohnungsbau-
ten ebenso angehalten ist gemeinwohlorien-
tierte Infrastrukturen zu schaffen, wurde das 
Gros der Flächen genutzt um darauf eben 
diese Bildungs-, Sozial-, Gesundheits- und 
Kulturbauten zu realisieren.

Zumeist werden diese gemeinwohlorientierten Infrastruktu-
ren gegenüber den Wohnungsbauten priorisiert, da diese aus-
schliesslich von der Stadt geschaffen werden, während es im 
Wohnungsbausektor die öffentliche Hand der Stadt, gemein-
wohlorientierte Wohnbaugenossenschaften sowie private 
Investor:innen sind, die hier bauen. Schulen oder Spitäler bei-
spielsweise, die der gesamten Stadtbevölkerung zur Verfügung 
stehen, gilt es vorrangig zu realisieren.

Da diese städtischen gemeinwohlorientierten Infrastrukturen 
jedoch eingebettet in einen Kontext von mehrheitlich nicht-
städtischen und nicht-staatlichen Flächen geschaffen wurden, 
trugen sie insbesondere zur Wertsteigerung des Bodens im Be-
sitz ebendieser nicht-städtischen und nicht-staatlichen Partein 
bei. 

Aus dieser zusätzlichen Aufwertung auf Kosten der Stadt er-

Dabei sind der Stadt die Strassen aufgefallen, die mit 26% des 
Siedlungsgebietes von Zürich ein bemerkenswertes Erweite-
rungspotenzial für die städtischen Flächen bilden. 
Das Gremium sieht im Strassenraum ein grosses Potential, um die Stadtentwicklung wieder in 
eine Gemeinwohlorientiertere Richtung zu lenken.

Die Erweiterung der städtischen Flächen durch 
die Umdeutung der Strassen zu Bauland er-
möglicht für die Stadt einerseits ganz generell 
ein Mehr an bebaubaren Flächen und damit 
mehr Möglichkeiten zur Bauaktivität in der ge-
meinwohlorientierten Infrastruktur und Woh-
nungsbauten, andererseits entstehen dadurch 
mehr zusammenhängende bebaubare Flächen 
in städtischem Besitz und somit die Gelegen-
heit zur Realisierung von Stadtplanungs- und 
Bauvorhaben mit Ensemble- oder Quartiers-
charakter.
 
Der Blick zurück aus der Zukunft macht deut-
lich, wie massgeblich positiv die Initiative zur 
Umdeutung der Strassen als Bauland die 
Handlungsspielräume, Planungs- und Bauak-
tivitäten der Stadt Zürich zugunsten von mehr 
gemeinwohlorientierten Infrastrukturen und 
Wohnungsbauten verändert hat.

folgte eine Wertsteigerung dieser Lage, welche es für die Stadt 
zusätzlich verunmöglichte in diesem Gebiet weitere Flächen zu 
erwerben, da sie aufgrund der exorbitanten Bodenpreise längst 
nicht mehr der Konkurrenz des freien Marktes gewachsen war.

 
Vor 10 Jahren hat sich die Stadt zum Ziel 
gesetzt dem Richtplan des Kanton Zürich 
Folge zu leisten und Zusammenhänge von 
Boden und Stadtentwicklung unter die Lupe 
zu nehmen. 
Da die Stadt Zürich auf Grundlage der im Jahr 2022 in ihrem 
Besitz befindlichen Flächen weder imstande war den sich 
aus dem für die nächsten Jahrzehnte zu erwartenden Bevöl-
kerungswachstum in Bezug auf die gemeinwohlorientierte In-
frastruktur ergebenden notwendigen Neubauten gerecht zu 
werden, geschweige denn, die für die gemessen an den sonsti-
gen Bauaktivitäten im Wohnungsbau notwendigen gemeinnüt-
zigen Wohnungen zu schaffen, hat sie ein Gremium gebildet, 
das sich mit der Zukunft des städtischen Bodens und neuen 
Wegen in der Bodenpolitik befasst hat. 

Anliegen dieses Gremiums war es, Möglich-
keiten aufzuzeigen, welche die öffentliche 
Hand der Stadt Zürich trotz der aufgrund der 
Negativzinsen und weiterer ökonomischer 
Faktoren ins Unermessliche steigenden Bo-
denpreise in die Lage versetzt, den Fundus 
städtischer Flächen zu erweitern und somit 
durch zusätzliche städtische Flächen weiter-
hin in der gemeinwohlorientierten Stadtent-
wicklung und Bauplanung handlungsfähig 
zu bleiben.
Dementsprechend galt es neue Möglichkeiten zu finden, um die 
Stadt durch mehr städtische Flächen weiter handlungs- und 
stadtentwicklungsfähig zu machen und weitere Baulandpoten-
ziale im Stadtgebiet für die öffentliche Hand zu erschließen.

Diese damit einhergehende veränderte Bau-
gesetzeslage, die also für Bauland gültige 
Parameter auf den Strassenraum erweitert, 
nimmt auch Einfluss auf die Regelung von 
Abstandsflächen und gibt so Gelegenheit, 
um intensiver zu verdichten. Eine genügen-
de Licht- und Luftversorgung aller Bauten 
gilt es dabei selbstverständlich dennoch 
weiterhin zu gewährleisten.
Für die Lärmbelastung, die sich durch die 
intensive Verkehrsauslastung besonders an 
grossen Strassen ergibt, eröffnet die Über-
bauung der Strassen und die bauliche Nut-
zung des Luftraums über der Strasse die 
Gelegenheit zum baulichen Lärmschutz 
durch die Integration des Strassenverkehrs 
in die Architektur.
 
Dadurch machen diese hochbaulichen 
Interventionen im Strassenraum auch ver-
kehrs- und damit lärmintensive Standorte, 
die für eine Wohnnutzung nicht infrage kä-
men, mit architektonischen Mitteln als sol-
che nutzbar und durch die Schaffung von 
Wohnraum wird gleichzeitig mit deren bau-
licher Struktur Wohnqualität geschaffen.

Dass beispielsweise durch die Überbauung 
ausgewählter Fahrbahnen von mehrspu-
rigen Strassen der nicht-überbaute Stras-
senraum gegliedert, separiert und dadurch 
in seiner Massstäblichkeit verkleinert wird, 
ermöglicht es den öffentlichen Raum, wel-
cher seit der Moderne dem Kraftverkehr 
Vorrang gibt, am menschlichen Massstab 
zu orientieren und hier Fuss- und Velover-
kehr zu priorisieren. Kleinteiliger differen-
zierte Stadträume bieten zudem bessere 
Rahmenbedingungen für die Adaptabilität 
der Stadt an sich verändernde Klimabedin-
gungen. Die bessere Verschattung öffent-
licher Räume und der damit verbundene 
Schutz vor Überhitzung sind hier ebenso 
positiv hervorzuheben wie das Aufbrechen 
von Windschneisen, als die all zu breite 
Strassenräume die Stadt durchziehen.

Bodenpolitisch bestärkt die 
Nutzung der Strassen als Bau-
land ökologische, soziale, öko-
nomische und gemeinwohlori-
entierte Aspekte. 
Durch das Überbauen von Strassen wird 
die weitere Versiegelung des Bodens ver-
mieden. Zudem ermöglicht die kleinteili-
gere Differenzierung des Strassenraumes 
entsprechend der Bedürfnisse unterschied-
licher Akteur:innen, wie beispielsweise die 
Separierung von Fuss- und Velowegen, das 
Einführen weiterer Freiflächen und damit 
verbunden die teilweise Entsiegelung vor-
mals versiegelter Flächen. 
Zudem schafft diese architektonische Neu-
ordnung des öffentlichen Raums im Bereich 
der Strasse neue Aufenthalts- und Nut-
zungsqualitäten, die auch über den konkre-
ten Strassenraum den Quartierscharakter 
positiv beeinflussen. Die Priorisierung der 
Verortung gemeinwohlorientierter öffentli-
cher Flächen im Erdgeschoss trägt zusätz-
lich dazu bei.

17%
der bebaubaren 
Parzellen befinden sich 
in städtischem Besitz.

38% sind es nach 
Neudefinierung des 
bebaubaren Landes 
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Bauland erlaubt es stadträumlich 
Zusammenhänge grundlegend 
neu zu ordnen und die Innenent-
wicklung als eine deutliche Ver-
dichtung umzusetzen. 
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Die Konzession bildet die legislative Grundlage für die Umdeutung 
der Strasse zu Bauland und gibt Rahmenbedingungen für deren 
Bebauung vor. (1)

Da mit der Konzession eine Gebühr erhoben wird, ist die Nutzung 
der Strasse als Bauland mit städtischen Einnahmen verbunden. (2)

Die durch die Konzessionsgebühr erzielten Einnahmen werden in 
den Bodenfond eingezahlt und sind dadurch an den Neuerwerb von 
Boden gebunden. (3)

Die Strasse ist im rechtlichen Sinne eine öffentliche Sache in 
Gemeingebrauch, und das bliebt sie auch (siehe rechts, §231 
PBG) Die Konzession ist ein öffentlich rechtliches Instrument 
mit privatrechtlichen Teilen.

Mit der Konzession stand der Stadt bereits von vornherein das 
rechtliche Mittel für die Bebauung über der Strasse zur Verfü-
gung. Dabei bleibt der Boden in Besitz der Stadt, die Stras-
sennutzung kann weiterhin bestehen bleiben und lediglich der 
Luftraum über der Strasse wird genutzt.

Damit können die Intensität der Nutzung des Strassenraums 
verdreifacht und Möglichkeiten der Nutzungsvielfalt erzielt wer-
den. 

Mit dem Aufgreifen der durch die Konzession gegebenen ge-
setzlichen Möglichkeiten zur Umdeutung städtischer Flächen 
von Infrastruktur- in Bauland, kann die Monofunktionalität des 
Strassenraumes als Transit-, Bewegungs- und Verkehrsbereich 
durch eine vertikale Überlagerung unterschiedlicher Nutzungen 
von gemeinwohlorientiertem Wohnungsbau und Infrastruktur, 
Nutzung der Dachflächen sowie Beibehaltung der Straßenfunk-
tionen erweitert werden.

Durch den Besitz am Boden, kann die Stadt festlegen, was 
mit ihren Bodenflächen passiert. 

Für die Nutzung der Strasse als Bauland hat die Stadt Rahmen-
bedingungen festgelegt, die quantitative und qualitative Fak-
toren als Grundsätze für das Bauen auf der Strasse vorgeben:

 1.   70-80 % Wohnungsbau, 
   davon 100% gemeinnützig. 
   Vermietung zur Kostenmiete

 2.   Ökologische Bauweise,     
   mind. Minergie Eco+

 3.   Kein mit dem Neubau 
   verbundener  Abriss
 

 4.   geringer Wohnflächenverbrauch 

Die Anwendung der Konzession auf den Stras-
senraum kommt der Stadt auch aus ökonomi-
scher Sicht entgegen, denn die Strasse trat 
auf dem Bodenmarkt bisher nicht auf. Sie galt 
nicht als Bauland und hat die bodenpreisliche 
Entwicklung nur indirekt beeinflusst.

Daher gab es bisher kein Angebot und keine 
Nachfrage, sodass der Boden der Strassen 
auch keinen Preis hatte. Da der Strassenraum 
nun als Bauland mit Sonderbewilligung im 
Markt auftritt, vermehrt die Stadt Zürich nicht 
nur ihre bisher unvermehrbaren Bodenreser-
ven, sondern kapitalisiert deren Nutzung zu-
sätzlich.

Dafür hat sie das Instrument der Gebührenord-
nung, welches als fester Bestandteil der Kon-
zession im §231 2 PBG verankert ist.  

Die Strasse tritt also als Bodenpolitisches Instrument auf: 

1.   Zur unmittelbaren Verdichtung der städtischen Flächen 
  und einem zunehmend gemeinwohlorientierten Fokus. 

2.   Zum langfristigen Ausbau der städtischen Bodenflächen, durch den Ankauf   
  neuer Parzellen mit den durch die Verdichtung erwirtschafteten Geldern. 

Die Stadt schafft Baurecht 
auf ihren Strassen 

Bebauende Akteur:innen 
zahlen Konzessionsgebühr 
für die Nutzung 

In den Bodenfond einbezahlte Gelder 
sind verpflichtend für 
Bodenkäufe einzusetzen

50

700.1 Planungs- und Baugesetz (PBG)

4 Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss auch für die Ausführung 
von Bauarbeiten.

5 Mit der Baubewilligung kann verlangt werden, dass der Baustel-
lenverkehr über bestimmte Verkehrswege erfolgt. Auf Begehren einer 
voraussichtlich betroffenen Nachbargemeinde bedarf die Bewilligung 
insoweit der Genehmigung durch die zuständige Direktion51.26

2. Betriebe 
mit Schwer- 
transporten

§ 227.    1 Unzulässig sind Betriebe, die nach ihrer Zweckbestim-
mung auf dauernde und dicht aufeinanderfolgende Schwertransporte 
angewiesen sind, wenn ein solcher Verkehr im Einzugsbereich der An-
lage durch vorwiegend zu Wohnzwecken beworbene Bauzonen führen 
muss und auf diese in unzumutbarer Weise einwirkt.

2 Der baurechtliche Entscheid über solche Betriebe bedarf auf 
Begehren einer voraussichtlich vom Verkehr betroffenen Gemeinde 
der Genehmigung durch die zuständige Direktion51.27

II. Unterhalt 
und 
Parzellierung

§ 228.    1 Grundstücke, Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Aus-
rüstungen sind zu unterhalten. Es dürfen weder Personen noch das 
Eigentum Dritter gefährdet werden.

2 Durch Unterteilung von Grundstücken dürfen keine den Bau-
vorschriften widersprechende Verhältnisse geschaffen werden.

F. Inanspruch-
nahme von 
Drittgrund- 
stücken

§ 229.    1 Jeder Grundeigentümer ist berechtigt, Nachbargrundstücke
zu betreten und vorübergehend zu benutzen, soweit es, Vorbereitungs-
handlungen eingeschlossen, für die Erstellung, die Veränderung oder 
den Unterhalt von Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Ausrüstungen 
nötig ist und soweit dadurch das Eigentum des Betroffenen nicht un-
zumutbar gefährdet oder beeinträchtigt wird.

2 Dieses Recht ist möglichst schonend und gegen volle Entschädi-
gung auszuüben.

2. Verfahren § 230.27    1 Die Inanspruchnahme ist dem Betroffenen vom An-
sprecher genau und rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

2 Stimmt der Betroffene innert 30 Tagen seit der Mitteilung nicht zu 
oder einigen sich die Beteiligten über die Entschädigung nicht, ent-
scheidet auf Begehren des Ansprechers die örtliche Baubehörde in 
raschem Verfahren über die Zulässigkeit des Begehrens und über die 
Entschädigung.

II. Von 
öffentlichem 
Grund

§ 231.    1 Für die Inanspruchnahme öffentlichen Grundes mit Ein-
schluss des Erdreichs und der Luftsäule zu privaten Zwecken bedarf es 
je nach den Umständen einer Bewilligung oder Konzession.

2 Die Inanspruchnahme ist zu entschädigen, soweit sie nicht nach 
planungsrechtlichen Festlegungen und Bestimmungen vorgeschrieben 
oder erlaubt ist.

I. Von Nachbar- 
grundstücken
1. Umfang
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Darin ist genau reglementiert, wie hoch die 
jährliche Gebühr für die Nutzung des Stras-
senraums ist, abhängig von ihrer Lage (Lage-
preiskarte) und Art der Nutzung (Ausschnitt 
Gebührenodrnung).

Mit der Umwidmung der Strasse als Bauland 
und dessen Nutzung entstehen neue Gelder in 
Form einer Konzessionsgebühr, diese fliessen 
gesammelt in den städtischen Bodenfond. 
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§231 1 PBG 
Für die Inanspruchnahme öffentlichen Grundes mit Einschluss des 
Erdreichs und der Luftsäule zu privaten Zwecken bedarf es je nach 
Umständen einer Bewilligung oder Konzession. 

Ein Konzessionsgesuch wird grundsätzlich zusammen mit einer Baueingabe bei dem Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepar-
tementes oder der Direktorin des Tiefbauamts eingereicht und von der jeweiligen Stelle bewilligt. Das Bauvorhaben inklusive Konzes-
sionsgesuch wird in diesem Prozess im Rahmen eines Vorprojekts mit der Stadt besprochen, um ein bewilligungsfähiges Bauprojekt 
einreichen zu können. Dazu gibt es verschiedene Vergabeverfahren, die sich je nach Bodenbesitzer:innen und Bauherr:innen unter-
scheiden. Der Boden bleibt in den Händen der Stadt, die Gebäude sind im Besitz der bebauenden Partei, die sich verpflichtet den 
von der Stadt vorgegebenen Rahmenbedingungen in jedem Fall Folge zu leisten.

Strasse, in städtischem Besitz Gebäude 

Dieser städtische Boden ist Strassenraum der Stadt Zürich, der 
neu als Bauland eingestuft wird und mit einem bewilligten Kon-
zessionsgesuch bebaubar ist. In dieser Situation hat die Stadt 
die Möglichkeit, selbst als Bauherrin zu agieren, oder einer In-
vestor:in eine Baubewilligung inklusive Konzessionsgesuch zu 
erteilen.

Die Stadt als Bauherrin auf Stadtboden
Ist die Stadt selbst die Bauherrin, läuft das Vergabeverfahren 
eines Konzessionsgesuches über ein anonymes Wettbewerbs-
verfahren, wie das bei städtischen Bauvorhaben üblich ist. Die 
Stadt wird Ausloberin eines Wettbewerbs, dessen Siegerprojekt 
in Zusammenarbeit mit den Architekt:innen und Fachplaner:in-
nen weiterbearbeitet und schliesslich realisiert wird. In diesem 
Fall besitzt die Stadt den Boden, wie auch das Gebäude. Die 
Bewilligung wird verwaltungsintern geklärt und die Stadt ver-
pflichtet sich, die anhand der Gebührenordnung anfallenden 
Gebühren in den Bodenfond zu zahlen.

Eine Investor:in als Bauherr:in auf Stadtboden
Eine Investor:in hat die Möglichkeit, aus Eigeninitiative ein Bau-
projekt auf Stadtboden zu realisieren. Dazu entwickelt die In-
vestor:in eine Machbarkeitsstudie, welche sie mit dem entspre-
chenden Konzessionsgesuch bei der Stadt einreicht. 
Gilt die Studie als bewilligungsfähig, kann die Investor:in in Zu-
sammenarbeit mit den städtischen Behörden das Projekt zur 
Baubewilligung und schlussendlichen Realisierung weiterver-
folgen. Die anfallenden Gebühren werden anhand der Gebüh-
renordnung ermittelt und von der Investor:in in den städtischen 
Bodenfond einbezahlt.

Die Ausgangslage gilt also für die Überschneidung des städti-
schen Strassenraums und dessen angrenzende Parzellen, wel-
che sich in Privatbesitz befinden. 

Einzelne Parteien, sowie ein Zusammenschluss von mehreren 
privaten Bodenbesitzer:innen, können mit einem Konzessions-
gesuch den benachbarten städtischen Strassenraum bebauen, 
meistens als verdichtende Massnahme und als Anbau an ihren 
Bestand. 

Dies ist für die Privatbesitzer:innen doppelt intressant: 
Einerseits treten sie auf städtischem Boden als private Bau-
herr:innen auf. Die städtischen Vorlagen wie beispielsweise die 
vorgeschriebenen 80% gemeinnütziger Wohnungsbau, müssen 
erfüllt werden. Der städtische Boden bleibt in Stadtbesitz, aber 
das teilweise darauf errichtete Gebäude gehört der Privatpartei. 
Andererseits gewinnen sie zusätzliches Baurecht auf dem ei-
genen, angrenzenden Bauland. Durch das Konzessionsgesuch 
verändern sich die vormals geltenden Baulinien und Grenzab-
stände, und die der BZO zugrunde liegenden baulichen Vor-
gaben vergössern sich: die private Bauherr:in gewinnt an Aus-
nutzungspotential auf dem privaten Grundstück.

Für beide Teile des Bauvorhabens, also für das Bauvorhaben 
auf Seiten des öffentlichen Stadtbodens, sowie für das Bauvor-
haben auf privater Parzelle, tritt die Gebührenordnung in Kraft. 
Die Privatpartei bzw. der Zusammenschluss privater Parteien 
verpflichten sich, den entsprechenden Betrag in den Boden-
fond zu bezahlen.

Das Vergabeverfahren Typ 1 tritt in Kraft, wenn sich das Bauvor-
haben auf rein städtischem Boden befindet. 

Das Vergabeverfahren Typ 2 tritt in Kraft, wenn sich das Bauvor-
haben auf städtischem, sowie auf privaten Boden befindet. 

Bodenpreise sind sehr abstrakte Grössen, die vielen Einfluss-
faktoren unterliegen und erst im Moment einer Grundstücks-
transaktion feststehen.
Da die Strasse bisher keine Rolle auf dem Markt gespielt hat, 
hat sie auch keinen Preis. Trotzdem lassen sich durch die 
Preise der der Strasse angenzenden Parzellen, auch Schätz-
werte für den Preis des Bodens der Strasse nennen (siehe 
Karte rechts).

Landpreiszonen 1a 1b 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b

Quelle: Peter Moser: Der Preis des Bodens, die Lage ist das Wichtigste. Abgerufen am 08.Dezember 2022: 
https://www.web.statistik.zh.ch/ogd/daten/ressourcen/KTZH_00000286_00001324.pdf
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Konzessionsgesuch 
Eingang:   

   
   
    

 
 

1. Ort des Bauvorhabens 
Adresse (Strasse / 
Hausnummer) 

! ! ! ! !  Stadtkreis: ! ! ! ! !  

Grundstück(e), 
Katasternummer(n)  

! ! ! ! !  Notariat: ! ! ! ! !  

 
 

2. Art der Beanspruchung 
 Schlitzwand  Rühlwand  Spundwand  Erdanker  Nagelwand 
 Fassadenisolation/gestaltung  Vordach  Erker  Sonnenstorenelemente 
 Leitungen (Telefon-, EDV-  und Heizleitungen  Fernmeldeanlage 
 ! ! ! ! !    

 
 

3. Bewilligung des Amts für Baubewilligungen 
Ist die entsprechende Bewilligung vorhanden?  Nein  Ja  -> Beschluss Nr.(n)       

 
 

4. Beteiligte (Name, Vorname, vollständige Adresse mit PLZ, Telefonnummer, Sachbearbeiter; bei juristischen 
Personen bitte Form und Sitz der Gesellschaft angeben.) 

 
4.1 Gesuchsteller(in):* 
 

 ! ! ! ! !  

4.2 Bauherrschaft:*  ! ! ! ! !   
 

4.3 Grundeigentümer(in):*  ! ! ! ! !  

Stadt Zürich 
Tiefbauamt 
Konzessionen 
Werdmühleplatz 3 
8001 Zürich 
 
Tel. 044 412 24 99 
taz-konzessionen@zuerich.ch 
 

Tiefbauamt 
Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements 
 

§231 2 PBG 
Die Inanspruchnahme ist zu entschädigen, soweit sie nicht nach 
planungsrechtlichen Festlegungen und Bestimmungen vorgeschrie-
ben oder erlaubt ist.

3. An dritter Stelle nach der Erreichbarkeit 
 stehen landschaftliche Lagecharakteristiken:   
 Gemäss dem Modell wirken sich die Nähe   
 zum Zürichsee, eine gute Aussicht auf Seen   
 und Berge ebenso wie ausgiebige Besonnung 
 preissteigernd aus.

4.  Das Bodenpreismodell des Statistischen Amts 
 zeigt, dass ein um zehn Punkte tieferer 
 Gemeindesteuerfuss die Bodenpreise um etwa  
 4,7 Prozent erhöht. 

Bei der Abstufung der Preiskategorien von 1 bis 5b, ist ab-
gebildet, wie extrem sich die Bodenpreise von Lage zu Lage 
unterscheiden, und wie hoch die Unterschiede der Quadrat-
meterpreise für ein Konzessionsgesuch dann ausfallen. 
Die Lageeigenschaften, lassen sich jedoch nochmal wie folgt 
in Unterkategorien einteilen: 

1.  Die Erreichbarkeit der Zürcher Innenstadt per
 Auto oder öffentlichem Verkehr. 
 Die Strasse spielt dabei eine Schlüsselrolle,   
 denn Ausschlaggebend ist die Reisezeit nach 
 Zürich. Für einen Quadratmeter Wohnbauland   
 nimmt bei einer zehnprozentigen Zunahme der
 Fahrzeit nach Zürich um etwa 4,8 Prozent ab.

2.  Lokale Infrastrukturen 
 Die Nähe zu lokalen Angeboten spielt eine   
 grosse Rolle: Grundstücke, die nahe bei 
 Arbeitsplatzkonzentrationen, Schulen und 
 Einkaufsmöglichkeiten liegen, sind etwas 
 teurer als diesbezüglich abgelegene. 

Dass die Lageeigenschaften einer Parzelle 
massgeblich ausschlaggebend dafür sind, wie 
teuer der Boden und damit verbunden hoch 
die Konzessionsgebühr ist, wird im Plan zur 
Gebührenordnung (rechts) sichtbar. 

Quelle: Stadt Zürich: Konzessionsgesuch. Abgerufen  am 15.Dezember 2022: 
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/rechtliches.html
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Landpreiszonen 1a 1b 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b

Als die Stadt die Möglichkeiten geschaffen hat, über die Strasse zu bauen – 
beziehungsweise den Luftraum über der Strasse baulich zu nutzen – hat die 
Familienheimgenossenschaft der Stadt Zürich die Chance ergriffen, das Quar-
tier der Gartenstadt-Einfamilienhäuser in Fluntern zu verdichten, ohne dabei 
massgeblich in den Bestand einzugreifen. Um dem starken Verdichtungsdruck, 
der auf diese typischen alten Zürcher Genossenschaftstypologien ausgeübt 
wird und der nicht selten mit deren vollständigem Abriss und Ersatz durch 
Neubauten einhergeht, zu entkommen, wurde hier das Prinzip der Nachver-
dichtung durch Kopfbauten zur Verknüpfung der parallel entlang der Strassen 
stehenden Zeilenbauten des Bestandes gewählt. 

Erst durch die Umwidmung der Strasse zu Bauland, wird zusätzliches Verdichtungspotential auf angrenzenden 
Parzellen sichtbar, dass die Genossenschaft für sich nutzen will. 
Mit dem Raumprogramm für diese Erweiterung hat sich die Genossemnschaft zur Aufgabe gemacht eine grös-
sere Wohnungsvielfalt und die Durchmischung unterschiedlicher Wohnungstypen zu schaffen, um damit auf 
veränderte Wohnmodelle und den wachsenden Wohnungsbedarf von alleinlebenden, älteren oder einkom-
mensschwachen Personen mit kleinmassstäblichen Wohnungstypologien zu reagieren, um so den Wohnflä-
chenverbrauch pro Person auch langfristig niedrig halten zu können. 

Quer zu den bestehenden Gebäudezeilen wurden neue Riegel eingefügt, die die Strasse partiell überbauen. 
Deren Treppenhäuser und Erschliessungsflächen sind miteinander verknüpft, sodass alle Neubaukörper räum-
lich und funktional miteinander vernetzt sind. Durch die orthogonale Einfügung in den der Strasse folgenden 
Bestand, ergeben sich nord-süd ausgerichtete Wohnungsbauten, die den Strassenraum überdecken und im 
darüber liegenden Luftraum beides schaffen: kompakte Appartements für Genossenschaftler:innen  und Orte 
an der Sonne für die Quartiersbewohner:innen auf den Dachflächen der Neubaukörper.

Die bestehende Aufenthaltsstrasse mit Tempo 20 km/h hat die Stadt Zürich funktional erhalten und durch er-
weiterte Aufenthaltsqualitäten ergänzt. Die Neubaukörper beherbergen im Erdgeschoss öffentliche Nutzungen, 
deren Angebot sich vorrangig an die Quartiersbewohner:innen richtet: Mit einer Quartiersküche, dem Angebot 
zur Kinderbetreuung und anmietbaren Veranstaltungsräumen sowie anmietbaren Büro- und Atelierflächen ste-
hen den Bewohner:innen hier, über die kompakten Räumlichkeiten der eigenen Wohnung hinaus, Möglichkeiten 
zur Erweiterung des Raumangebots zur Verfügung.
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Besonderes Potenzial der Überbauung von Strassen sieht die Stadt Zürich in den 
grossen Verkehrsachsen der Stadt, die besonders viel nutzbare Fläche zum Bauen 
über der Strasse zur Verfügung stellen. Diese profitieren strassenräumlich qualitativ 
durch die Überbauung, da diese den städtebaulichen Massstab reduziert und damit 
eine Steigerung der Aufenthaltsqualitäten im Strassenraum befördert. 

Die Stadt selber hat deshalb einen Wettbewerb ausgelobt, an einem heiklen Ort: der 
Pfingstweidstrasse. Ein Gebiet, das wegen starker Lärmbelastung momentan noch 
nicht als Wohnquartier in Frage kommt. 

Aus diesem Grund hat sich die Stadt Zürich dafür entschieden eine durch Überbau-
ung angestossene Neuordnung eines Abschnitts der Pfingstweidstrasse im Bereich 
zwischen Hardbrücke und dem Toni Areal zu realisieren. Die Architekturaufgabe die-
ses Wettbewerbs war es, ein Quartiersgebäude zu entwickeln, das die Fahrbahnen 
der Bern-Basel-Schnellverbindung und des Direktzubringer der Zürcher Innenstadt 
unter seine Fittiche nimmt und so dem Lärmproblem entgegenwirkt. 

Das Raumprogramm für den Wettbewerb umfasst neben gemeinnützigem Woh-
nungsbau auch öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtungen, wie eine Schule, eine 
Kindertagesstätte und Räume für die Gemeinschaft sowie anmietbare Flächen für 
Veranstaltungen, um so dem durch mehr Bewohner:innen am Ort ebenfalls steigen-
den Bedarf an sozialer Infrastruktur Rechnung zu tragen. Die Dachfläche steht als 
städtischer Aussenraum der Stadtöffentlichkeit zur Verfügung. 

Ein Zürcher Architekturbüro hat den Wettbewerb gewonnen und die bestehende 
Strasse in zwei kleinere, massstabsgerechtere Quartierstrassen gegliedert und de-
ren Binnenflächen für die Realisierung des Neubaus inmitten des vormaligen Stras-
senraums genutzt. 

Erst die Überbauung selbst ermöglicht es, aufgrund der Einhausung der Schnellstrassen mittels der hochbau-
lichen Intervention die Lärmschutzproblematik zu beheben und so mit dem Errichten eines Wohnungsbaus 
den Standort überhaupt erst als einen Ort für Wohnungsbauten zu qualifizieren.
Die Unterteilung des übergrossen, an der Massstäblichkeit der vormaligen industriellen Nutzung dieses Stadt-
teils orientierten Verkehrsraums in zwei separate, durch den langen, der Strasse folgenden Wohnungsbaukör-
per getrennte Strassen, überzeugten die Jury. Die Trennung der grossen Verkehrsachse in zwei kleinere Stras-
sen zu beiden Seiten des neuen Quartiersgebäudes ermöglicht es überdies im Strassenraum den Fuss- und 
Veloverkehr zu priorisieren und diesem durch entsprechende Verkehrs- und Freiflächengestaltungen adäquat 
Raum geben. 

Die differenzierte Gliederung des Strassenraumes, das Separieren unterschiedlicher Verkehrsarten und das 
Schaffen öffentlicher, gemeinwohlorientierter Nutzungen im Haus mit besonderem Schwerpunkt auf der öf-
fentlichen Nutzung der Dachflächen führt Lebens- und Aufenthaltsqualitäten ein, die diesem Ort bisher fehlten. 
Von dieser Transformation des Stadtraums und dem durch die Architektur geschaffenen baulichen Lärmschutz 
profitiert nicht nur der Neubau des Quartiershauses selbst, sondern ebenso das umliegende Quartier: Indem 
der Strassenraum qualitativ aufgewertet und die intensive Verkehrsbelastung überbaut wird, ergibt sich die 
Möglichkeit um diesen gewissermassen als Katalysator für die weitere Stadtentwicklung fungierenden Neu-
bau ein wohn- und lebensqualitativ hochwertiges Quartier zu prägen, das auch in den angrenzenden Arealen 
Anreiz zur Schaffung von mehr Wohnraum führen kann. 

Landpreiszonen 1a 1b 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b
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Landpreiszonen 1a 1b 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b

Bei der Untersuchung der Strasse sind der Stadt Zürich einige Orte 
aufgefallen, bei denen die Strasse direkt an städtische Parzellen an-
grenzt und bei denen deshalb eine Verbindung der Parzelle mit dem 
Strassenraum möglich ist. Wenngleich manche die Parzellen an sich 
– aus platztechnischer und ökonomischer Sicht – nicht unbedingt 
für eine Bebauung geeignet sind, so verändert sich diese Einschät-
zung, sobald die Parzellen und der angrenzende Strassenraum zu-
sammengefasst werden. 

Ein solcher Ort findet sich an der Uraniastrasse: Hier forderte ein 
von der Stadt ausgeschriebener Wettbewerb die Planer:innen auf 
sich mit der vorhandenen Topografie auseinanderzusetzen und das 
Gelände des Lindenhofs mit einer Überbauung der Strasse zu ver-
binden. Für die hochbauliche Intervention an diesem Ort sah die 
Stadt öffentlich wirksame Nutzungen im Erdgeschoss und gemein-
nützigen Wohnungsbau in den Geschossen darüber vor. Auch ein 
Schulhaus sollte auf dem Areal entstehen. 

Ein internationales Architekturbüro entschied den Wettbewerb für 
sich. Mit einem Entwurf, der das Schulhaus zum Spielplatz und der 
Liegewiese am Lindenhof hin orientiert, die Binnenräume der Ge-
bäude differenziert gliedert und so gleichermassen neue Qualitäten 
im Stadtraum wie ein umfängliches Raumangebot gemeinwohlori-
entierter Nutzungen in der neubaulichen architektonischen Ergän-
zung schafft. Die Dachflächen der Wohngebäude, die sich mit dem 
Schulhaus und den gegliederten Außenräumen zu  einem städte-
baulichen Ensemble fügen, sind als neue Limmatterrasse für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Die Architektur der Ergänzung reagiert auf 
den baulichen Kontext und gleicht sich an die Gestaltungssprache 
des umliegenden Gebäudebestandes an.

Da Parzelle und Strasse durch diese Umdeutung der Strasse nicht länger unterschiedliche Grössen 
verschiedener bauplanungsrechtlicher Einordnung bilden, entsteht die Möglichkeit, diese als bau-
rechtlich gleichwertig zu betrachten und damit neue Möglichkeiten für die gestalterische Überfor-
mung des städtebaulichen Gefüges zu eröffnen. Vormals gegebene Baulinien oder einzuhaltende 
Abstandsflächen zum Strassenraum werden damit hinfällig und es besteht die Gelegenheit stadt-
räumliche Situationen entsprechend der heutigen Entwicklungsanforderungen an die Stadt gegebe-
nenfalls neu zu denken. 
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722.150

1

Sondergebrauchsreglement der Stadt Zürich 
(SGR)

Stadtratsbeschluss vom 2. April 2008
Der Stadtrat erlässt, gestützt auf § 231 Abs. 1 und 4 des Gesetzes 
über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- 
und Baugesetz)1 sowie Art. 49 Abs. 1 der Gemeindeordnung der 
Stadt Zürich vom 26. April 19702, folgendes Reglement:

A. Zweck und Geltungsbereich
Art. 1 
1Dieses Reglement regelt die bauliche Inanspruchnahme öffent-
lichen städtischen Grundes mit Einschluss seines Erdreichs und 
seines Luftraums zu privaten Zwecken.
2Vorbehalten bleiben die Vorschriften über die vorübergehen-
de Benützung des öffentlichen Grundes zu Sonderzwecken 
(VBöGS)3 und die Vorschriften über das Anbringen von Rekla-
meanlagen im öffentlichen Grund4.

B. Bewilligung
Art. 2 
1Die bauliche Inanspruchnahme öffentlichen Grundes bedarf ei-
ner Bewilligung (Gebrauchsbewilligung oder Konzession).
2Änderungen an den bewilligten Bauten und Anlagen bedürfen 
einer neuen Bewilligung.

Art. 3 
Lang dauernde oder intensive Beanspruchungen bedürfen einer 
Konzession, andere Beanspruchungen einer Gebrauchsbewilli-
gung.

Art. 4 
1Bewilligungen werden befristet.
2Bei der Festlegung der Bewilligungsdauer ist die Amortisations-
dauer für die bewilligten Bauten und Anlagen angemessen zu 
berücksichtigen.
1 LS 700.1
2 AS 101.100
3 AS 551.210
4 AS 551.240

Zweck und 
Geltungsbe-
reich

Pfl icht

Art

Dauer
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Konzessionsgesuch 
Eingang:   

   
   
    

 
 

1. Ort des Bauvorhabens 
Adresse (Strasse / 
Hausnummer) 

! ! ! ! !  Stadtkreis: ! ! ! ! !  

Grundstück(e), 
Katasternummer(n)  

! ! ! ! !  Notariat: ! ! ! ! !  

 
 

2. Art der Beanspruchung 
 Schlitzwand  Rühlwand  Spundwand  Erdanker  Nagelwand 
 Fassadenisolation/gestaltung  Vordach  Erker  Sonnenstorenelemente 
 Leitungen (Telefon-, EDV-  und Heizleitungen  Fernmeldeanlage 
 ! ! ! ! !    

 
 

3. Bewilligung des Amts für Baubewilligungen 
Ist die entsprechende Bewilligung vorhanden?  Nein  Ja  -> Beschluss Nr.(n)       

 
 

4. Beteiligte (Name, Vorname, vollständige Adresse mit PLZ, Telefonnummer, Sachbearbeiter; bei juristischen 
Personen bitte Form und Sitz der Gesellschaft angeben.) 

 
4.1 Gesuchsteller(in):* 
 

 ! ! ! ! !  

4.2 Bauherrschaft:*  ! ! ! ! !   
 

4.3 Grundeigentümer(in):*  ! ! ! ! !  

Stadt Zürich 
Tiefbauamt 
Konzessionen 
Werdmühleplatz 3 
8001 Zürich 
 
Tel. 044 412 24 99 
taz-konzessionen@zuerich.ch 
 

Tiefbauamt 
Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements 
 

50

700.1 Planungs- und Baugesetz (PBG)

4 Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss auch für die Ausführung 
von Bauarbeiten.

5 Mit der Baubewilligung kann verlangt werden, dass der Baustel-
lenverkehr über bestimmte Verkehrswege erfolgt. Auf Begehren einer 
voraussichtlich betroffenen Nachbargemeinde bedarf die Bewilligung 
insoweit der Genehmigung durch die zuständige Direktion51.26

2. Betriebe 
mit Schwer- 
transporten

§ 227.    1 Unzulässig sind Betriebe, die nach ihrer Zweckbestim-
mung auf dauernde und dicht aufeinanderfolgende Schwertransporte 
angewiesen sind, wenn ein solcher Verkehr im Einzugsbereich der An-
lage durch vorwiegend zu Wohnzwecken beworbene Bauzonen führen 
muss und auf diese in unzumutbarer Weise einwirkt.

2 Der baurechtliche Entscheid über solche Betriebe bedarf auf 
Begehren einer voraussichtlich vom Verkehr betroffenen Gemeinde 
der Genehmigung durch die zuständige Direktion51.27

II. Unterhalt 
und 
Parzellierung

§ 228.    1 Grundstücke, Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Aus-
rüstungen sind zu unterhalten. Es dürfen weder Personen noch das 
Eigentum Dritter gefährdet werden.

2 Durch Unterteilung von Grundstücken dürfen keine den Bau-
vorschriften widersprechende Verhältnisse geschaffen werden.

F. Inanspruch-
nahme von 
Drittgrund- 
stücken

§ 229.    1 Jeder Grundeigentümer ist berechtigt, Nachbargrundstücke
zu betreten und vorübergehend zu benutzen, soweit es, Vorbereitungs-
handlungen eingeschlossen, für die Erstellung, die Veränderung oder 
den Unterhalt von Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Ausrüstungen 
nötig ist und soweit dadurch das Eigentum des Betroffenen nicht un-
zumutbar gefährdet oder beeinträchtigt wird.

2 Dieses Recht ist möglichst schonend und gegen volle Entschädi-
gung auszuüben.

2. Verfahren § 230.27    1 Die Inanspruchnahme ist dem Betroffenen vom An-
sprecher genau und rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

2 Stimmt der Betroffene innert 30 Tagen seit der Mitteilung nicht zu 
oder einigen sich die Beteiligten über die Entschädigung nicht, ent-
scheidet auf Begehren des Ansprechers die örtliche Baubehörde in 
raschem Verfahren über die Zulässigkeit des Begehrens und über die 
Entschädigung.

II. Von 
öffentlichem 
Grund

§ 231.    1 Für die Inanspruchnahme öffentlichen Grundes mit Ein-
schluss des Erdreichs und der Luftsäule zu privaten Zwecken bedarf es 
je nach den Umständen einer Bewilligung oder Konzession.

2 Die Inanspruchnahme ist zu entschädigen, soweit sie nicht nach 
planungsrechtlichen Festlegungen und Bestimmungen vorgeschrieben 
oder erlaubt ist.

I. Von Nachbar- 
grundstücken
1. Umfang

722.151

1

Gebührenordnung zum Sondergebrauchs
reglement der Stadt Zürich (GOSGR)
Stadtratsbeschluss vom 2. April 2008 
mit Änderungen bis 12. Juli 2017 (611)

Der Stadtrat erlässt, gestützt auf § 231 Abs. 4 des Gesetzes 
über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs
und Baugesetz)1 sowie Art. 49 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
der Stadt Zürich vom 26. April 19702 und Art. 15 des Sonderge
brauchsreglements der Stadt Zürich (SGR)3, folgende Gebüh
renordnung:

A.  Zweck und Gegenstand

Art. 1 1 Diese Gebührenordnung regelt die Berechnung der 
Gebühr für die bauliche Inanspruchnahme öffentlichen städti
schen Grundes mit Einschluss seines Erdreichs und seines Luft
raums zu privaten Zwecken.
2 Sie enthält nebst den für die Berechnung massgebenden Be
stimmungen einen Gebührentarif für bestimmte Beanspruchun
gen.

B.  Grundsätze der Gebührenberechnung

Art. 2 1 Die Gebühr wird grundsätzlich als einmalige Gebühr 
erhoben.
2 Bei Bedarf, namentlich wenn für die zugestandene bauliche 
Nutzung unter Privatpersonen eine periodische Entschädigung 
üblich ist, kann eine jährlich wiederkehrende Gebühr erhoben 
werden.

Art. 3 1 Für die Gebührenbemessung sind in billiger Weise zu 
berücksichtigen:
a. der Landwert am Ort der Benützung;
b. das Ausmass der Beanspruchung;
c. die Dauer der Beanspruchung;
d. der wirtschaftliche Nutzen für die Bewilligungsnehmerin 

oder den Bewilligungsnehmer;
1 LS 700.1
2 AS 101.100
3 AS 722.150

Zweck und  
Gegenstand

Bezugsart

Bemessungs
kriterien

Sondergebrauchsreglement
Rechtliche Grundlagen 

Konzessionsgesuch Gebührenordnung

Stadt Zürich: Gebührenordnung zum Sonder-
gebrauchsreglement (SGR) der Stadt Zürich. 
Abgerufen am 15.Dezember 2022: https://
www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/poli-
tik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeich-
nis/7/722/722_150/1219148375988.html

Stadt Zürich: Gebührenordnung zum Sonder-
gebrauchsreglement (SGR) der Stadt Zürich. 
Abgerufen am 15.Dezember 2022: https://
www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/poli-
tik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeich-
nis/7/722/722_150/1219148375988.html

Stadt Zürich: Gebührenordnung zum Sonder-
gebrauchsreglement (SGR) der Stadt Zürich. 
Abgerufen am 15.Dezember 2022: https://
www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/poli-
tik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeich-
nis/7/722/722_150/1219148375988.html

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-be-
schluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/er-
lass-700_1-1975_09_07-1976_04_01-107.html

PBG

Grund Genug? Die Strasse als bodenpolitisches Instrument, Masterthesis HS 22, Leonie Fest
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